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Abbildung 6: Beschränktes Sichtfeld in nördlicher Richtung 

 

Die angrenzenden Ackerflächen sind offensichtlich für Freizeit- und Erholungszwecke 

unbedeutend, daher stellt die zusätzliche Sichtbelastung keine signifikante 

Beeinträchtigung dar. 

 

In südöstlicher Richtung befinden sich mehrere Windenergieanlagen innerhalb des 

potentiellen Sichtfeldes, aus Richtung Schwarmstedt, auf die geplante Anlage. 

Aufgrund der somit gegebenen Vorbelastung kann hier von einer minimalen weiteren 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ausgegangen werden. 

Ein Sichtbezug aus größerer Entfernung wird, aufgrund des flachen Reliefs der 

Umgebung, als äußerst unwahrscheinlich gesehen. 
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Abbildung 7: Beeinträchtigte Wirkungszone des Landschaftsbildes, untergliedert in 100 m-Radien 

 

5. Maßnahmen zur Eingriffsminimierung 

 

Aus der Plankarte des Bebauungsplanes geht eine maximale Höhe der Solarmodule 

von 3,60 m hervor. Es sind entlang der Geltungsbereichsgrenze Eingrünungen 

vorgesehen. 

 

In Richtung Schwarmstedt liegen keine Wohngebiete in direkter Sicht der geplanten 

Anlage. Die Wege entlang der geplanten Anlage sollten jedoch, als potentielle 

Naherholungsgebiete, mit zusätzlichem Sichtschutz versehen werden. 

In Richtung Essel ist ein weitgehender Sichtschutz gegeben, hier wird die 

vorgesehene Eingrünung ausreichend sein. 

In südlicher Richtung liegen die Kleingartenanlage und die Gewerbeflächen in 

direkter Sicht auf die geplante Anlage. Hier sollte eine umfangreichere Eingrünung, 

z.B. durch eine mindestens zweireihige Baumhecke, für den Schutz der 

Naherholungsfunktion der Kleingartenanlage sorgen. 
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In allen anderen Richtungen wird die Sicht durch Waldflächen oder Feldhecken 

begrenzt. Hier sind die dargestellten Sichtschutzmaßnahmen ebenfalls ausreichend. 

 

Der Sichtschutz kann durch Anpflanzung von Laubsträuchern und -bäumen, 

insbesondere als geschlossene Baumhecke, entlang der Geltungsbereichsgrenzen 

umgesetzt werden. 

 

6. Fazit 

Das geplante Bauvorhaben in Umsetzung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes würde das Landschaftsbild nur minimal beeinträchtigen. 

 

Grundlage der geringen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist der in Richtung 

Schwarmstedt gegebene Sichtschutz durch Waldflächen und der Sichtschutz durch 

Baumreihen und Feldhecken in den meisten anderen Richtungen. 

In südlicher Richtung besteht eine Belastung einer Kleingartenanlage. Diese kann 

durch die genannten zusätzlichen Maßnahmen zur Eingriffsminimierung verringert 

werden. 

 

Aufgrund des minimalen Reliefs und der begrenzten Höhe der geplanten Anlage 

kann durch eine allgemeine Eingrünung entlang der Plangrenzen ein Sichtschutz 

umgesetzt werden. 
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7. Verfahren 

Es wurde eine Sichtfeldanalyse mithilfe eines GIS-generierten 3D-Höhenmodells 

durchgeführt, die den theoretischen Sichtbezug ergab. Auf dieser Basis wurden 

Ausschlussflächen durch empirisch gewonnene Sichteindrücke vor Ort ermittelt 

(Sichtfeldbegrenzung durch Baumreihen, Gebäude, Höhenzüge o.ä.). 
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9. Anlagen 

 

Karte: Beeinträchtigte Wirkungszone des Landschaftsbildes, untergliedert in 100 m-

Radien  
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